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Cash-Trapping am Geldautomaten, aberratio ictus
beim Schienbeintritt und Tankbetrug

Cash-Trapping
 

aberratio ictus
 

Tankstellenbetrug
 

Verwertbarkeit einer Aussage bei § 53 StPO

Befassungsverbot bei entgegenstehender Rechtskraft

Hinweis: Unsere Übungsklausuren sind realitätsnahe Simulationen, inspiriert von echten
Examensklausuren. Sie sind keine wortgetreuen Kopien der Originale, geben aber ein
verlässliches Bild davon, was im Examen abgefragt wird und welcher Lösungsstil als gut bewertet
wird.

Sachverhalt

Beteiligte

Hans Zucker (Angeklagter; geboren 6.8.1979 in Nürnberg; Angestellter; wohnhaft in
München; vorbestraft mit rechtskräftigem Strafbefehl AG München vom 23.7.2018, Az.
853 Cs 247 Js 38236/18, wegen Beleidigung des Michael Krieg vom 6.6.2018, 30
Tagessätze zu je 20 EUR).

Michael Krieg (Geschädigter im Cash-Trapping-Fall und im Streit am 6.6.2018; ehemaliger
Freund des Angeklagten; bezieht Sozialhilfe).

Linda Felber (Zeugin; Lkw-Fahrerin; bis Frühjahr 2018 Lebensgefährtin Zuckers, dann
zwischenzeitlich mit Krieg liiert, ab 2.1.2019 mit Zucker verlobt).

Dr. Alexander Müller (Internist; behandelte Felber am 2.10.2018;
Schweigepflichtentbindung erteilt am 2.10.2018, in der Hauptverhandlung widerrufen).

Paula Vogt (POMin der PI München 14, vernehmender Zeuge).

Peter Hahn (Tankstellenbetreiber Aral, Schleißheimer Str. 371, München).

AG München, Strafrichter (842 Ds 235 Js 682471/18): RAGin Rosa, StA Treiber,
Justizobersekretärin Mätz; Wahlverteidiger RA Christian …

… nur die ersten 1.000 Zeichen sind hier öffentlich.



Lösung (Gutachten)

Urteil des Amtsgerichts München – Strafrichter – (Az. 842 Ds 235 Js 682471/18)

A. Tenor

1. Der Angeklagte ist schuldig des versuchten Diebstahls in Tateinheit mit
Hausfriedensbruch und mit versuchter Körperverletzung und mit fahrlässiger
Körperverletzung sowie des Betrugs.

2. Er wird zu einer Gesamtgeldstrafe von 170 Tagessätzen zu je 20 EUR
verurteilt.

3. Im Übrigen wird das Verfahren eingestellt.

4. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, soweit er verurteilt wird.

Angewendete Vorschriften: §§ 123 I, II, 223 I, II, 229, 230 I, 242 I, II, 263 I, 22, 23 I, 52, 53
StGB.

B. Gründe

I. Persönliche Verhältnisse

Obersatz: Der Angeklagte ist im Bundeszentralregister mit dem rechtskräftigen Strafbefehl
vom 23.7.2018 (Az. 853 Cs 247 Js 38236/18) wegen Beleidigung eingetragen.

II. Festgestellter Sachverhalt

Obersatz: Das Gericht hat die unter „Geschehen" geschilderten Tatkomplexe vom 1.10.2018
festgestellt. Eine vollständige Wiedergabe der Feststellungen aus dem Sachverhalt ist …

… die vollständige Musterlösung ist im juralernen.de-App-Modus freigeschaltet.

Vollständige Musterlösung freischalten — und vieles mehr.

Mit juralernen.de bekommst du in einer einzigen Plattform alles, was du fürs Examen brauchst:

✓ Alle 150+ Übungsklausuren mit ausformulierter Musterlösung im Gutachtenstil



✓ 400+ Prüfungsschemata für das 1. und 2. Staatsexamen (Aufbau, Definition, Subsumtion)

✓ 1.000+ juristische Definitionen mit Norm-Bezug — präzise und examenstauglich

✓ Interaktiver Lernpfad mit Karteikarten und Spaced-Repetition (FSRS)

✓ Volltext-Bundesrecht & Landesrecht aller 16 Länder, direkt im Gutachten verlinkt

✓ Lerngruppen mit Live-Voice, Whiteboard, geteiltem Notizbuch und Bildschirmfreigabe

✓ Interaktive Lern-Spiele mit echten Klausurfällen — Schritt für Schritt zum Gutachten

✓ Community-Bereich: Fragen stellen, mitdiskutieren, Wissen teilen

Einmalig 99 € — Lifetime-Zugriff. Kein Abo, keine Kostenfalle, kein Ablaufdatum. Du zahlst
einmal und nutzt juralernen.de bis zum 2. Examen und darüber hinaus.
→ juralernen.de

Quelle: http://www.juralernen.de/klausuren/cash-trapping-am-geldautomaten-aberratio-ictus-beim-schienbeintritt-und-
tankbetrug

Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich sind die jeweils einschlägigen Gesetze und die aktuelle Rechtsprechung.


